
.' 

Bild 13, 
Bei geri ngeren Schäden 
wurden die Risse im 
Mauerwerk vernadelt und 
mit Mörtel, dem Epoxid
harz zugesetzt war, wie
der geschlossen. 

rechte Risse aufwiesen, jedoch nicht 
so stark beschädigt waren , daß sie ab
getragen werden mußten . 

Die durch dieses Erdbeben verursach
ten Gebäudeschäden waren bei der 
Württembergischen Gebäudebrandver
sicherungsanstalt versichert. Die Scha
denersatzleistungen waren beschränkt 
auf die Kosten , die zur Wiederherstel
lung des Gebäudezustandes vor dem 
Schadenfall notwendig waren. Die Ko
sten für die im Zusammenhang mit der 
Reparatur notwendigen zusätzlichen 
Sicherungsmaßnahmen mußten von 
den betreffenden Gebäudeeigentü
mern selbst getragen werden. 

Literaturhinweis 

Deutsche Bauzeitung 6/79 
"Wenn die deutsche Erde bebt " 
von Hans G. Lukas. 

Gaskonzentrationsmessungen 
in ortsfesten und ortsbeweglichen 

Behältern 

1. Einführung 

In den verschiedensten Formen und 
Abmessungen werden ortsfeste und 
ortsbewegliche Behälter zum Trans
port, Abfüllen , Lagern oder Verarbei
ten von brennbaren Flüssigkeiten ein
gesetzt. Erfahrungsgemäß ergibt sich 
später oft die Notwendigkeit, Repara
turen und konstruktive Veränderungen 
an diesen Behältern auszuführen. Hier
für muß die brennbare Flüssigkeit in 
der Regel abgelassen werden; den 
frei werdenden Raum nimmt dann ein 
dem Dampfdruck der Flüssigkeit ent
sprechendes Gemisch aus brennbarem 
Dampf und Luft ein. Anschließend 
werden die Behälter gereinigt. 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt be
steht eine akute Brand- oder Explo
sionsgefahr. Diese entsteht dadurch , 
daß das naturgemäß noch lösungs
mittelreiche Gemisch infolge Luftzu
tritts, z. B. durch Atmen der Behälter 
als Folge von Temperaturschwankun
gen fortlaufend verdünnt wird . Dabei 

Ing, (grad.) H. Grabitz t und Dr.-Ing. 
W. Wiechmann, Bundesanstalt für Ma
terialprüfung (BAM), Berlin 

6 

H. G ra bit z t und W. Wie c h man n 

wird in Teilbereichen und schließlich 
im ganzen Tank die obere Explosions
grenze unterschritten. Die Explosions
gefahr bleibt so lange bestehen, bis 
durch fortdauernden Luftzutritt die un
tere Explosionsgrenze unterschritten 
wird. Werden während dieses Vor
gangs Arbeiten an oder in diesem Be
hälter aufgenommen, so können Zünd
quellen wirksam werden, und es kann 
zu folgenschweren Bränden oder Ex
plosionen des Behälterinhaltes kom 
men. Um diesen Gefahren wirksam zu 
begegnen, sind für das Arbeiten an 
oder in Behältern, die zur Aufnahme 
brennbarer Flüssigkeiten mit explo
sionsfähigen Dämpfen vorgesehen 
sind , gesetzliche Regelungen in Form 
von Verordnungen und Unfallverhü
tungsvorschriften [1 bis 8] getroffen 
worden. Die in diesen in allgemeiner 
Form ausgesprochenen Schutzziele 
werden durch Richtlinien [9, 10] und 
Merkblätter [11 bis 13] hinsichtlich der 
Durchführung eines effektiven Arbeits
und Sachschutzes weiter konkretisiert. 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM), Berlin, hat im Land Berlin die 
Aufgaben eines staatlichen Material
prüfungsamtes wahrzunehmen. Hier
unter fällt die überwachung von Arbei-

ten , die mit Brand- bzw. Explosions
gefahren durch brennbare Gase und 
Dämpfe verbunden sind. über das 
Vorgehen und die Erfahrungen, die bei 
diesen überwachungsarbeiten in Ber
lin gemacht worden sind , wird nach
stehend berichtet. 

2. Untersuchungen 

Vor der Aufnahme von Arbeiten an 
oder in Tankanlagen muß der Innen
raum frei von brennbaren Gasen und 
Dämpfen sein. Ziel entsprechender 
Untersuchungen ist es, die sogenann
te Gasfreiheit herbeizuführen oder 
nachzuweisen. Die Gasfreiheit soll 
aber nicht nur kurzzeitig bestehen, 
sondern mindestens so lange an
dauern, bis die Reparaturarbeiten am 
Behälter abgeschlossen sind und der 
Behälter wieder mit Flüssigkeit gefüllt 
worden ist. Bei ortsbeweglichen Be
hältern auf Tankschiffen oder Straßen
tankwagen muß der gasfreie Zustand 
dabei oft über Tage aufrechterhalten 
bleiben. Diese Forderung ergibt sich 
aus dem Umstand, daß erfahrungs
gemäß immer eine gewisse Zeit zwi
schen Reinigung , Reparatur, Inspek
tion und Wiederbefüllung verstreicht. 



Da bei unseren Untersuchungen zum 
Nachweis der Gasfreiheit der Behäl ter 
meist begangen werden mußte, war 
von der hiermit beauftragten Person 
eine den vorgenannten Vorschriften 
entsprechende Schutzausrüstung zu 
tragen bzw. mitzuführen (Bild 1). 
Diese besteht normalerweise aus 
einem Schutzanzug, einem Schutzhelm , 
einem Paar öl- und säurebeständige r 
Gummihandschuhe, aus einem Paar 
ebe!1solcher Gummistiefel mit elek
trisch leitfähiger Sohle und einer ex
plosionsgeschützten, zum Gebrauch in 
Zone 0 [9] zugelassenen Leuchte. Für 
Sonderfälle steht noch eine Sicher
heitsleine und ein Sauerstoffselbst
retter zur Verfügung . 

Zur Bestimmung der Konzentration 
brennbarer gas- oder dampfförmiger 
Anteile in der Tankatmosphäre wird 
von zwei unterschiedlichen Meßverfah
ren Gebrauch gemacht. Einerseits wer
den die nach dem Wärmetönungsprin 
zip arbeitenden Geräte Auer-Ex-Alarm 
T 2 mit einem Meßbereich von 0 bis 
zu 100 % der unteren Exp losions
grenze (UEG) und das Dräger-EX
WARN mit dem Meßbereich 0 bis 
50 % UEG verwendet. Unabhängig da
von werden Gaskonzentrationsmessun
gen mit dem Dräger-Gasspürgerät 
Modell 31 und dem Dräger-Prüfröhr
ehen Typ KW 2 - Meßbereich 0 bis et
wa 60 % UEG (bezogen auf Benzin) -
durchgeführt. Soweit es geboten er
scheint, wird der Sauerstoffgehalt in 
den begangenen Behältern ebenfalls 
bestimmt. Dazu dienten bis vor einiger 
Zeit ebenfalls Prüfröhrchen. Jetzt wer
den die Sauerstoffmessungen mit dem 
Gerät Biomarin Modell OA 222 der 
Firma Dräger vorgenommen, dessen 
Prinzip auf einer elektrochemischen 
Reaktion des Sauerstoffes basiert und 
das einen Meßbereich von 0 bis 
40 % O2 aufweist. 

Diese bei unseren Untersuchungen 
verwendeten Meßgeräte sind in Bild 2 
wiedergegeben. In besonderen Ein
satzfällen wird eine Sonde zur An
saugung von Gasproben notwendig. 

Die Tankuntersuchungen werden auf 
Antrag des Betreibers der Anlage in 
der Regel von zwei Mitarbeitern der 
BAM vorgenommen . Vor Beginn der 
Untersuchungen wird der für den Be
hälter Verantwortliche über die Art 
des letzten Füllgutes und die Art der 
beabsichtigten Veränderung befragt. 
Die entsprechenden Angaben werden 
protokolliert. Die daran anschließende 
Untersuchung besteht einerse its aus 
einer Reihe von Konzentrationsbestim
mungen hinsichtlich des Gehalts der 
Tankatmosphäre an Sauerstoff und 
brennbaren Gasen bzw. Dämpfen, zum 
anderen in einer Begehung oder In
augenscheinnahme des Behälters . Der 
tatsächliche Ablauf der Untersuchung 
wird naturgemäß von dem jeweiligen 
Tankzustand mitbestimmt. Die nach-

Bild 1. 
Bei den Tankuntersuchun
gen verwendete Schutz
ausrüstung. 

stehende Tabelle 1 gibt eine Über
sicht über die bei unseren Arbeiten 
vorgefundenen verschiedenen Tank
zustände. 

Tabelle 1 

1. Tank mit brennbarer Flüssigkeit 
gefüllt (ganz oder teilweise) , 

2. Tank mit Ballastwasser gefüllt 
(ganz oder teilweise) , 

3. Tank entleert, aber nicht gereinigt, 

4. Tank entleert und ausgedämpft, 

5. Tank entleert, ausgedämpft und 
nachgereinigt, 

6. Tank mit Rost- , Schlamm- oder 
Bitumenrückständen, 

7. Tank voll und unter Zollverschluß. 

Eine besondere Problematik ergibt 
sich bei den Tankuntersuchungen im
mer dann, wenn das Füllgut aus sol
chen brennbaren Flüssigkeiten (Die
sel- bzw. Heizöl EL) besteht, die bei 
durchschnittlichen Außentemperaturen 
(ca. + 8 oe in Berlin) einen relativ 
geringen Dampfdruck aufweisen und 
somit von den eingesetzten Gaskon
zentrationsmeßgeräten nur wenig oder 
überhaupt nicht erfaßt werden . Formal 
besteht dann bezüglich der untersuch
ten Gasatmosphäre Gasfreiheit. Die
ser Zustand kann sicherheitstechnisch 
zumindest dann als ungefährlich ange
sehen werden , wenn der Tank in die
sem Zustand gehalten oder transpor
tiert werden soll oder wenn außerhalb 
des Tankbereiches Feuerarbeiten ohne 
mögliche Rückwirkung auf den Tank 
durchgeführt werden sollen . Findet je
doch eine Wärmeeinwirkung (z. B. durch 
Sonneneinstrahlung, Schweiß- oder 
Schneidbrenner) auf den Tank statt, so 

kommt es mehr oder weniger schnell 
zu einem Ansteigen des Gehalts an 
brennbaren Gasen oder Dämpfen in 
der Tankatmosphäre, da jetzt der 
Dampfdruck der noch in Nischen, Ris
sen, Spalten, festen Rückständen oder 
Rostbelägen haften gebliebenen Füll
bzw. Lagergutreste ansteigt. Sind 
solche Reste in ausreichender Menge 
- erfahrungsgemäß reichen schon we
nige Kubikzentimeter Flüssigkeit -
vorhanden , kann es zur Bildung von 
explosionsfähiger Atmosphäre in ge
fährlicher Menge kommen [9]. Legen 
die bei der Tankuntersuchung gemach
ten Feststellungen das Vorhandensein 
einer solchen Gefahr nahe, so wird 
von dem für den Tank Verantwort
lichen durch die prüfenden Mitarbeiter 
der BAM eine Reinigung oder Nach
reinigung verlangt. Diese Forderung 
stößt oft auf Unverständnis oder gar 
Ablehnung . Als Gründe werden hierfür 
entweder eine " großzügigere" Hand
habung durch andere Untersuchungs
steilen, angeblich ungefährliche Eigen
schaften des Ladegutes oder fehlende 
Reinigungs- und Abgabemöglichkeiten 
für Schmutzwasser angeführt. Sicher 
spielen die durch die ReinIgung und 
Nachuntersuchung sowie durch ver
längerte Liegezeiten der Schiffe be
dinqten zusätzlichen Kosten - wenn 
auch unausgesprochen - dabei eine 
Rolle. 

Die Untersuchungen seitens der BAM 
werden im allgemeinen mit einer 
mündlichen Bekanntgabe der Meß
ergebnisse und den entsprechenden 
Auflaqen an den Antragsteller oder an 
den Verantwortlichen abgeschlossen. 
Ein entsprechender Bericht wird nach 
gereicht. 

In den Jahren seit 1968 sind insge
samt etwa 200 solcher sicherheitstech
nischen Untersuchungen durchgeführt 
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Bild 2. Bei den Tankuntersuchungen verwendete Meßgeräte. 

worden . Die nachstehende Aufstellung 
(Tabelle 2) zeigt die Verteilung der 

Untersuchungen auf die verschiedenen 
Tanktypen. 

Tabelle 2 

Art des unter- Inhalt bzw. % der Unter-
suchten Tanks Tragfähigkeit suchungen 

Tankmotorschiffe 600 -1500 t 44 

Großtanks 500 -15 000 m3 15 

Industrie- und 
Tankstellentanks 8 - 500 m3 8 

Bunkerboote 40 - 80 t 7 

Tanklastwagen 4 - 30 m3 7 

F rachtsch iffe 2 -12 t 5 

Heizöltanks in 
Wohnanlagen 25 - 60 m3 3 

Sonstige 11 

Die Art und Häufigkeit der in diesen 
Untersuchungen vorkommenden Stoffe 
geht aus nachstehender übersicht her
vor. In der Tabelle 3 wird geze igt, daß 
die überwiegende Zahl der Unter
suchungen an Behältern vorgenommen 
wurde, deren Lade- oder Füllgut Heiz
öl bzw. Dieselöl war ; diese gehören 
zu den Stoffen , bei denen die vor
geschilderte Problematik der stark 
witterungsabhängigen Dampfdrücke 
auftritt. 

heitsmaßnahmen erteilt werden. In 
etwa 16 % der Untersuchungen wurde 

Bei rund 84 % der untersuchten Tanks 
konnte aufgrund der erzielten Meß
ergebnisse die Zustimmung zur Auf
nahme der Reparaturarbeiten unter 
Einhaltung von besonderen Sicher-
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Tabelle 3 

Brennbare Flüssigkeit 

Heizöl EL 

Vergaserkraftstoff 

Methan 

Flugbenzin 

Heizöl S 

Spaltbenzin 

Benzol 

Petroleum 

Anteil in % 

54 
13 
11 
10 
6 
4 
1 

aufgrund der Meßergebnisse gefor
dert, daß erneut Reinigungs- und/oder 
Lüftungsmaßnahmen durchgeführt wer
den müssen. In den Fällen, in denen 
diese Maßnahmen entweder nicht 
durchführbar oder nicht erfolgverspre
chend waren , wurden die Arbeiten am 
Tank (Schneiden, Schweißen, Schlei
fen , Sandstrahlen) unter ständiger 
Kontrolle der Gaskonzentration inner
halb und außerhalb der Tanks, z. T . 
auch unter Hinzuführung von Inertgas, 
ausgeführt. Die Entstehung von Explo
sionsgefahr wurde hierbei dadurch 
unterbunden, daß die Arbeiten am 
oder im Tank eingestellt wurden, wenn 
die infolge Erwärmung sich bildende 
Menge an brennbaren Dämpfen einen 
gewissen, zuvor meist auf 10 % der 
unteren Explosionsgrenze festgeleg
ten Konzentrationswert überschritt. 
Die Untersuchungen, bei denen eine 
Nachreinigung nicht notwendig er
schien , oder bei denen die Messun
gen eine ausreichend niedrige Gas
konzentration ergaben, wurden mit der 
Freigabe der Tanks für die vorgesehe
nen Feuerarbeiten und - falls er
wünscht - mit der Aushändigung eines 
Gasfreiheitszeugnisses abgeschlos
sen. Im Anschluß an die Inspektions
arbeiten ist den Antragstellern ein 
Untersuchungsbericht zugestellt wor
den, in dem die eventuell festgestell
ten Mängel aufgezählt sind . 

3. Zusammenfassung 

Die Erfahrungen, die bei den vor
beschriebenen Untersuchungen durch 
die BAM mit ortsfesten bzw. ortsbe
weglichen Behältern gemacht worden 
sind , führen zu mehreren Folgerungen: 

a) Von den Behörden erlassene 
Verordnungen und ergänzende 
Richtlinien und Unfallverhütungs
vorschriften gewährle isten, zusam
men mit den praxisbezogenen 
Merkblättern bei der Durchfüh
rung von Feuerarbeiten an be
weglichen und ortsfesten Tank
behältern einen ausreichenden 
Schutz von Personen und Sachen , 
wenn die vorgeschriebenen oder 
empfohlenen Maßnahmen in 
sicherheitstechnisch sinnvoller 
Weise ausgeführt werden. 

b) Die genannten Regelwerke sind 

c) 

jedoch nur in wenigen Fällen in 
vollem Umfange anwendbar, da 
die Verhältnisse vor Ort kompli 
zierter sind , als bei der Abfassung 
der Vorschriften voraussehbar 
war. So fehlt z. B. in Berlin eine 
Möglichkeit, Schiffstanks zu wirt
schaftlich vertretbaren Bedingun
gen reinigen zu lassen bzw. sich 
der Reinigungsrückstände den 
Umweltschutzbestimmungen ent
sprechend zu entledigen. 

Dringend notwendige Arbeiten an 
oder in Tanks lassen sich meist 



nur unter sinngem äßer Einhaltung 
der entsprechenden Sicherheits
vorschriften durchführen. Als 
sicherheitstechnisch vertretbar 
wird z. B. angesehen, wenn zu je
dem Zeitpunkt der Arbeiten die 
den jeweiligen Arbeitsbereich um
gebende Atmosphäre hinsichtlich 
der Entstehung von Explosions
gefahren überwacht wird. Damit 
wird die Möglichkeit geschaffen , 
durch rechtzeitige Warnung eine 
Arbeitsunterbrechung und ggf. 
eine Evakuierung des gefährdeten 
Bere ichs herbeizuführen. Dadurch 
wird eine den geltenden Vor
schriften äquivalente Sicherheit 
für Besch äft igte und Sachen 
- unter den in Berl in auch wirt
schaftlich noch vertretbaren Be
dingungen - herbeigeführt. 

In jüngster Zeit wird auch die Mög
lichkeit der Inertis ierung beweglicher 
Tanks, z. B. von Binnentankschiffen, 
praktisch erprobt. Hierbei wird im 
gleichen Maße, wie das Ladegut ge
löscht wird , der Innenraum des Tanks 
mit Stickstoff gefüllt. Dadurch wird er
reicht, daß die mit brennbaren Gasen 
oder Dämpfen angereicherte Tank
atmosphäre infolge des geringen 
Sauerstoffgehaltes nicht zündbar ist, 
wodurch der Tank ungefährlich trans
portfähig wird , oder daß die Konzen
tration an brennbaren Gasen oder 
Dämpfen im inertisi erten Tank so weit 
abgesenkt wird , daß selbst bei Zutritt 
von Luft und anschließender Ver
mischung keine Bildung zündbarer Ge
mische mehr möglich wird . An solchen 

•• 

Tanks sind dann - mit Einschränkun
gen - auch Feuerarbeiten möglich. 
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Das Uberstromschutzorgan (Sicherung) 
in elektrischen Versorgungsanlagen, 

seine Aufgaben und Grenzen 

Die Elektrizität ist eine bequem an
wendbare und umweltfreundliche Ener
gieform, ohne die das heutige Leben 
nicht denkbar ist. Sie bietet uns Licht, 
W ärme und Kraft und ermöglicht erst 

H.-A. Hamann, Mitarbeiter der Abt. 
Technik und Schadenverhütung der 
Brandkasse-Provinzial Versicherungs
gruppe, Kiel. 

H.-A. Hamann 

die heutige Nachrichten-, Meß-, Regel
und Steuertechnik. Aus den Vorteilen 
können sich aber bei nicht handwerks
gerechter Installation der elektrischen 
Anlagen und unsachgemäßem Umgang 
mit elektrischen Betriebsmitteln Un
fall - und Brandgefahren ergeben. 

Als nach Erfindung der Dynamo
maschine im Jahre 1866 durch Werner 
von Siemens die Elektrizitätserzeu-

gung erst in großem Umfang möglich 
wurde, begann allmählich der Ausbau 
der Stromversorgung zuerst in der In
dustrie, dann in der Stadt und nach 
1900 auch auf dem Lande. Bald zeig
ten sich , wie so oft, auch negative Sei
ten der neuen Technik durch Brände 
und Unfälle. Mit diesen Schäden wur
den auch die Versicherer konfrontiert. 
Sie erkannten, daß die neue Technik 
und das mit ihr verbundene Risiko nur 
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